i BEGRUNDUNG ZUR ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR.138"GANDERKESEE"
DER GEMEINDE GANDERKESEE
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4] RECHTSGRUNDLAGEN
Rechtliche Grundlagen dieser Anderungssatzung sind

a) das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08. Dezember 1986,

b) die Niedersdchsische Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom
22.06.1982, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 27.03.1990.

c) die Niederséchsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom
06.06.1986.

1 ZIEL UND ZWECK DER ANDERUNGSSATZUNG

Im Geltungsbereich des am 07.03.1990 rechtsverbindlich geworde-
nen Bebauungsplanes Nr. 138 m"Ganderkesee" hat sich herausge-
stellt, daB wegen verschiedener gestalterischer Vorgaben Proble-
me bei der Bebauung der Grundstiicke entstehen. Bei den Festset-
zungen handelt es sich um die Stellung der baulichen Anlagen
(Hauptfirstrichtungen) und um die Dachform.

Unter Beriicksichtigung einer biirgernahen Planung und einer mog-
lichst vielgestaltigen und sinnvollen Baugestaltung, ist es
Jweck dieser 1. Anderung des Bebauungsplanes einen Teilaspekt
der textlichen Festsetzungen und die Festsetzung iber die Stel-
lung der Gebdude zu dndern.

2 RAHMENBEDINGUNGEN

Der Rat der Gemeinde Ganderkesee hat am 27.02.1991 die Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 138 "Ganderkesee!" beschlossen.

Das Gebiet des zu &ndernden Bebaungsplans liegt am sidwestlichen
Oortsrand von Ganderkesee.

Der Geltungsbereich ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Lage
des Gebietes wird aus dem Ubersichtsplan ersichtlich.
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Fir das Anderungsgebiet besteht seit dem 07.03.1990 der rechts-
verbindliche Bebauungsplan Nr. 138 "Ganderkesee".

Dieses Datum laRt sich aus der Verfahrens-
3 ERGEBNIS DER BESTANDSAUFNAHME akte nicht nachvollziehen. Der BP 138 ist am

31 ) N 26.01.1990 im Amtsblatt veroffentlicht und
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Das Anderungsgebiet liegt am Ortsrand des Ortsteils Ganderkesee

der Gemeinde Ganderkesee.
Das Plangebiet ist noch nicht bebaut. Zur Zeit werden die tief-
bautechnischen ErschlieBungsmafnahmen (Kanalbau) durchgefihrt.

Im angrenzenden bebauten Bereich an der Strafe *Donnermoor" und
“"Immerweg" sind Gebdude mit geneigten Dichern vorhanden. Die
Dachneigungen liegen im Bereich zwischen 35° bis 45°.

Die Gebiudestellung dieser Hduser sind sowohl giebelstédndig als
auch traufstédndig.

4 GRUNDLAGEN FUR DIE ABWAGUNG

Die Aufgabe der Abwigung besteht darin, die Auswirkungen von Pla-
nungen auf die wirklich zwingenden Gegebenheiten zu beschrénken.

In folgenden sollen, soweit méglich und erkennbar, die Argumente
aufgearbeitet werden.

Wesentliche Belange im Rahmen dieser Abwégung sind:

- eine mbglichst groBe Baufreiheit fiir den Bauherren versus der
gestalterische Zusammenhang einer neuen Wohnsiedlung;

- Konfliktbewdltigung einer zu engen Bebauungsplanausweisung
mit wirtschaftlichen Nachteilen fir die Bauwilligen.

‘Der Bebauungsplan Nr. 138 setzt die Hauptfirstrichtungen, d.h.
die Stellung der Gebdude entlang der ErschlieBungsstraBen fest.
Dies im Hinblick auf ein einheitliches Gestaltungselement der
neuen Wohnsiedlung.


Standard
Erläuterung
Dieses Datum läßt sich aus der Verfahrens-akte nicht nachvollziehen. Der BP 138 ist am 26.01.1990 im Amtsblatt veröffentlicht und damit rechtsverbindlich geworden.
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Eine solche Festsetzung erscheint fiir einen einheitlichen Wohn-
haustyp angebracht. Das Bebauungsplangebiet wird jedoch durch
den Zuschnitt der ErschlieBungsstrafen (mit Anger) und den einge-
grenzten Bauteppichen bereits r&umlich markant erfahrbar. So daB
auf eine zusdtzliche Festsetzung der Stellung der Gebdude (Haupt-
firstrichtung) verzichtet werden kann und dadurch eine abwechs-
lungsreiche Baustruktur entstehen kann.

4.2 Konfliktbewdltigung einer zu enden Bebauungsplanfestsetzung

Die textliche Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 138, die nur Sat-
tel- bzw. Pultdicher mit 35° - 45° Dachneigung zulédst, differen-
ziert nicht nach Haupt- und Nebengebduden bzw. nach Garagen.
Hierdurch ergeben sich fiir die Bauherren wirtschaftliche Nachtei-
le und Hirten, die in dieser Weise nicht gerechtfertigt erschei-
nen.

Durch eine Anderung der &értlichen Bauvorschrift sollen zukiinftig
nur die Hauptgebdude mit geneigten Ddchern versehen werden. Ne-
bengebdude und Garagen kénnen dann auch mit Flachddchern errich-
tet werden. Dies erscheint insbesondere bei Grenzbebauung von Be-
lang, weil durch steile D&cher es zu Verschattungen kommen kann,
mit den daraus wahrscheinlich resultierenden Nachbarschaftskon-
flikten.

5 INHALT DER BEBAUUNGSPLANANDERUNG

5.1 Festsetzungen
§ 1

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 138
entspricht dem r&umlichen Geltungsbereich des rechtverbindlichen
Bebauungsplans Nr. 138 Ganderkesee. Der réumliche Geltungsbe-
reich ist auf der Planzeichnung festgeset:zt.

§ 2

Mit Rechtskraft dieser Satzung treten die in der Planzeichnung
durchkreuzten Festsetzungen

- Stellung der baulichen Anlagen (Hauptfirstrichtung),
~ Teile der textlichen Festsetzungen

auBer Kraft. An ihre Stelle treten die nachfolgend aufgefihrten
Festsetzungen. ’
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§ 3

Ortliche Bauvorschriften
Dachform

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 138 Ganderkesee sind
Hauptgebdude nur mit geneigten D&chern zulédssig.

Dachneigung

Die Dachneigung flir Hauptgebdude -ausgenommen Mansardddcher- be-
tragt mindestens 35 Grad (Altgrad).

In der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.138 sind die Festset-
zungen Uber die Stellung der Geb&ude (Hauptfirstrichtungen)
herausgenommen worden. Damit ergeben sich fiir die einzelnen Bau-
herren gréBere Gestaltungsmdglichkeiten. Durch die Lage der Er-
schlieBungsstraBen und die Bauteppiche wird die umgebende Sied-
lungsstruktur beibehalten.

Die gestalterischen Festsetzungen betreffen den besonders raum-
wirksamen Bereich der Dachlandschaft. Aus dem angrenzenden Baube-
stand sind geneigte Dicher mit Dachneiungen von 35° bis 45° vor-
handen. Diese Elemente sollen zukinftig flr alle Hauptgebdude
gelten. Als Ausnahme sind Mansarddécher mit einer anderen Dach-
neigung zuldssig. Garagen und Nebengeb#dude kénnen als Flach-
didcher hergestellt werden.

5.2 Kosten

Kosten entstehen durch diese 1. Anderung des Bebauungsplanes
nicht.

6 DATEN ZUM VERFAHRENSABLAUF

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 27.02.91 die 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 138 beschlossen. Per—Aufstel~
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Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 9805499, dem
Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes und der Begriindung
zugestimmt und die dffentliche Auslegung gem&8 § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegen wurden am .0.3.@{-4334 .o
ortsiiblich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und
der Beriindung haben vom 20.08.91 bis 20.09.91 gem&B § 3 Abs. 2
BauGB dffentlichen ausgelegen.
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Der Rat der Gemeinde hat der 1. Anderung des Bebauungsplanes
nach Priifung der Bedenken und Anregungen gem&8 § 3 Abs. 2 BauGB-
in seiner Sitzung am 19.12.91 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die
Bedrindung beschlossen.

Gemeindedirektor

B ; Ty &€ - mderuna—des—Bebattines 8 /die Durch-
fihrung des Anzeigeverfahrens ?ftzgeméﬁ § 12 BauGB am
.. A70%.4992. . .im Antsblatt f.& AfgeaWessrfws. bekanntgemacht
worden.

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Ganderkesee, den 08 09 /992
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Gemeindedirektor

Tnnerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Anderung des
Bebauungsplanes ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriftfn
beim Zustandekommen der 1. Anderung des Bebauungsplanes nicht
geltend gemacht worden.

Ganderkesee, den

Gemeindedirektor Nichtzutreffendes streichen



